
 

Stand: September 2024 

Hinweise zum Antrag auf Prüfung des Anspruchs auf ein  
sonderpädagogisches Bildungsangebot  
(vgl. Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote SBA VO) 

Abgabefrist für Einschulungskinder und ab Klassenstufe 2: 15. Dezember 

neu: Abgabefrist für Schüler:innen der Klassen 1: 15. Februar 

 
Der Eingang des oben genannten Antrags im Staatlichen Schulamt Ludwigsburg ist 

notwendig für die Planung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots für das da-

rauffolgende Schuljahr, sofern auf der Grundlage der Sonderpädagogische Diagnos-

tik im Rahmen des Überprüfungsverfahrens ein Anspruch festgestellt wird. 

Bei Anträgen, die nach der genannten Frist eingehen, kann die Umsetzung der Einlö-

sung für das darauffolgende Schuljahr nicht gewährleistet werden.  

Bei Schülern und Schülerinnen ab Klasse 1 gilt: 

 Von Seiten der allgemeinen Schule sind bereits alle Förder-, Differenzierungs- 

und Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft (inklusive der Beratungs- und 

Unterstützungsangebote der Sonderpädagogischen Dienste).  

siehe auch: Das gestufte Verfahren 

SCHULAMT-LUDWIGSBURG - Sonderpädagogische Bildung (schulamt-

bw.de) 

 Der Schüler kann trotz dieser sonderpädagogischen Beratung und Unterstüt-

zung dem Bildungsgang der allgemeinen Schule nicht folgen.  

 Das Bildungsrecht des Kindes und/oder der Mitschülerinnen/Mitschüler ist be-

einträchtigt. 

Die Erziehungsberechtigten können für ihr Kind über die von ihm besuchte Schule ei-

nen Antrag auf Prüfung und Feststellung des sonderpädagogischen Bildungs-

angebots an das Staatliche Schulamt Ludwigsburg stellen. 

Bei Einschulungskindern gilt: 

 Es liegen bereits vor der Einschulung deutliche Hinweise vor, dass das Bil-

dungsrecht des Kindes und/oder der Mitschülerinnen/Mitschüler an der Grund-

schule beeinträchtigt ist/sein wird. 

 Das Kind wird voraussichtlich auch mit den Beratungs- und Unterstützungsan-

gebote des Sonderpädagogischen Dienstes dem Bildungsgang der Grund-

schule nicht folgen können. 

Die Erziehungsberechtigten können für ihr Kind über die zuständige Grundschule ei-

nen Antrag auf Prüfung und Feststellung des sonderpädagogischen Bildungs-

angebots an das Staatliche Schulamt Ludwigsburg stellen. 

Stellen die Erziehungsberechtigten in oben genannten Fällen auch nach Beratung 

durch die Schule keinen Antrag zur Überprüfung des Anspruchs auf ein Sonderpäda-

gogisches Bildungsangebot, kann dieser von der zuständigen allgemeinen Schule 

(auch ohne das Einverständnis der Erziehungsberechtigten) gestellt werden, sofern 

das Bildungsrecht des Kindes und/oder der Mitschüler:innen deutlich beeinträchtigt 

werden. Die Schule informiert die Erziehungsberechtigten in diesem Fall über die An-

tragstellung. 

https://lb.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Sonderpaedagogische+Bildung
https://lb.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Sonderpaedagogische+Bildung

